
   
 

 

Hygienekonzept Beachanlage Vogelsang  

Die Beachanalage Vogelsang befindet sich auf dem Schulgelände des 

Schulzentrums Vogelsang. Auf dem Schulgelände herrscht eine 

Maskenpflicht, welche auch am Nachmittag und am Wochenende gilt. 

Alle Sportler, Trainer sowie Betreuer tragen vom Parkplatz bis zum 

Beachgelände eine Maske. 

Die Regeln auf der Beachanlage sind abhängig vom aktuellen Inzidenzwert. Alle Nutzer sind 

angehalten, sich über den aktuellen Wert zu informieren. Gleichzeit muss bei der Nutzung der Anlage 

eine Liste mit allen Kontaktpersonen geführt werden. Ebenfalls sind die Nutzer dazu verpflichtet vor 

dem Training die Hände sowie die Bälle zu desinfizieren. 

Auch die Trainingseinheiten der Mannschaften müssen den aktuellen Regeln angepasst werden. 

Aktuelle Regeln: 

Inzidenzwert liegt über 100 - bundesweite Notbremse: 

Außensportanlagen sind grundsätzlich geöffnet unterliegen aber bestimmten Regeln: 

1. Ausübung von kontaktlosem Sport, allein, zu zwei oder mit den Angehörigen des eigenen 

Hausstandes.  

2. Kinder bis 14 Jahre dürfen in Gruppen (Maximal 5 Personen+ eine Betreuungsperson) 

kontaktlosen Sport ausüben. 

3. Während des ganzen Trainings muss dauerhaft ein Mindestabstand von fünf Metern 

eingehalten werden. 

Stufe 3 - Inzidenzwert zwischen 50 und 100: 

1. Kontaktfreier Sport unter freiem Himmel auf und außerhalb von Sportanlagen mit maximal 

25 Personen 

2. Kontaktsport:  unter freiem Himmel: es gelten die allgemeinen Kontaktregeln 

Ausnahme: Gruppen bis zu 25 Kindern/Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren 

Stufe 2 - Inzidenzwert unter 50: 

1. Außen und innen ist Kontaktsport mit bis zu 100 Personen möglich, sofern negative Tests 

vorliegen. 

2. Wenn die Landesinzidenz ebenfalls unter 35 liegt, ist der Innensport ohne vorherigen Test 

möglich. 

  

Ab 1. September 2021: 

Sportfeste ohne Personenbegrenzung mit genehmigtem Konzept (mit negativen Tests) 

erlaubt. 

Geimpfte und Genesene werden bei Gruppenbemessungen grundsätzlich nicht mitgezählt. Ein 

Nachweis muss in schriftlicher Form vorliegen (Impfpass, Positiver PCR-Test und Schreiben des 

Gesundheitsamtes Original) Beim Mannschaftstraining werden die Nachweise vom Trainer 

kontrolliert. Neben den oben genannten Regeln gilt weiterhin die Allgemeine 

Coronaschutzverordnung sowie die AHA-Regeln. 

Auch wenn ein Training im Freien wieder möglich ist, so bitten wir euch die Regeln während euerer 

Trainingszeiten einzuhalten. Nur dann können wir ein Training auf der Anlage ermöglichen.  


